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5. Die gemischte Aufbereitung von Faserplattenholz 
und Spanplattenholz für Mittelschichten (Plattcn- 
holz 2) der Klassen AB und C bedarf der Verein
barung.
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6. Die Rollen und Spaltstücke der Klassen AB und C 
müssen an beiden Enden mit der Säge geschnitten 
sein.

7. Krumme Stücke müssen in die oberste Schicht des 
Stapels eingelegt werden.

§ 4.

(1) Die Anlage 1 der Holzmeßanweisung „Stapelmaße 
und Umrechnungszahlen“ wird im Abs. 1 (Schichtderb
holz) wie folgt ergänzt:

Die Sorte Faserholz erhält Jn den Klassen A, B 
und C die neue Bezeichnung „Faserholz (Zellstoff
holz) und Spanplattenholz für Deckschichten (Plat
tenholz 1)". Die Stapelmaße und Umrechnungszah
len dieser Sorten werden nicht verändert,
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(2) Als neue Sorten werden aufgenommen:
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Faserplattenholz und 
Spanplattenholz für
Mittelschichten 1,0 m 0,75 2,0 m 1,0 0,70
(Plattenholz 2) AB

Sorte Länge 9’Sa
uwa

Faserplattenholz und 
Spanplattenholz für
Mittelschichten 1,0 m • 0,75 2,0 m
(Plattenholz 2) C
Faserplattenholz und 
Spanplattenholz für
Mittelschichten 1,0 m 1,04 2,0 m
(Plattenholz 2) E
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1.0 0,70

1.0 0,65

§ 5
(1) Der Rindenzuschlag beträgt für alle Holzarten 

von „Faserplattenholz und Spanplattenholz für Mittel
schichten E (Reiserholz)“ 15°/o der Menge ohne Rinde 
(fm o. R.).

(2) Der Rindenabzug beträgt für diese Sorte runo. 
13 °/o der Menge mit Rinde (fm m. R.).

(3) Für die Berechnung der Rindenzuschläge bzw. 
-abschläge aller übrigen Sorten der Gebrauchsklassen 
„Faserholz und Plattenholz“ gelten die Festlegungen 
des Abs. 6 der Anlage 1 der Holzmeßanweisung.

§ 6
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 21. September 1960

Der Minister für Landwirtschaft,
Erfassung und Forstwirtschaft
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